	Aktenzeichen:
	130-2/___/     
	Bundesgebühr in Höhe von € 14,30 entrichtet.

Registriert unter Verzeichnis Nr. _____/     


Veranstalter:

	Vor- und Zuname, ggf. Titel:
	     
	Geb.-Dat.:      

	Ggf. Funktion:
	 FORMCHECKBOX 
 Geschäftsführer
	 FORMCHECKBOX 
 Obmann
	 FORMCHECKBOX 
      

	
	Tel.:       
	Fax:      
	e-mail:      

	Anschrift (Straße, HNr., PLZ, Ort):
	     

	Ggf. Bezeichnung (Name) und Sitz

des Rechtsträgers (Vereine u. dgl.)
	     


An den Herrn 

Bürgermeister der Gemeinde

	9907 Tristach
	Tristach,
	     


ANMELDUNG EINER VERANSTALTUNG
Gemäß § 4 des Tiroler Veranstaltungsgesetzes 2003 - TVG, LGBl. Nr. 86/2003 i.d.dz.g.F. wird folgende Veranstaltung angemeldet:  

	Art der Veranstaltung:
(Programm, genaue Beschreibung;
ggf. Beiblatt anfügen)
	     

	Nähere Angaben zur Veranst.:
	
	
	

	Eintritt:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	

	Freiwillige Spenden:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	

	Verstärkte Musik:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja 
	( Welche?      

	Nicht verstärkte Musik:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja 
	( Welche?      

	
	
	
	Ca. Größe, Anzahl etc.:

	Bühne:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	     

	Tribüne:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	     

	Stände:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	     

	Zelte:
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	     

	Sonstiges:
	     

	Ort der Veranstaltung:
	     

	Veranstaltungsräume:
(Betriebsanlagen):
	     

	Veranstaltungsart:
	 FORMCHECKBOX 
 Einzelveranstaltung    FORMCHECKBOX 
 Wiederkehrende Veranstaltung (max. 6 Mte.)   FORMCHECKBOX 
 Ständige Veranstaltung

	Datum der Veranstaltung:
	     

	Uhrzeit:
	     


	Erwartete Anzahl gleichzeitig
anwesender Besucher:
	 FORMCHECKBOX 
 unter 300
	 FORMCHECKBOX 
 300 bis 1.000
	 FORMCHECKBOX 
 über 1.000

	Sanitätsdienst vorgesehen?
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	( Welcher?       

	Ordnerdienst vorgesehen?
	 FORMCHECKBOX 
 Nein
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	( Welcher?       


Hinweise: Die Anmeldung muss bei Veranstaltungen, zu denen mehr als 300 Personen gleichzeitig erwartet werden, spätestens vier Wochen, ansonsten zwei Wochen vor dem geplanten Beginn bei der Behörde schriftlich eingelangt sein. 

Keiner Anmeldung bedürfen: Veranstaltungen in Gebäuden, sofern der baurechtliche Verwendungszweck oder die gewerberechtliche Betriebsform die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung umfasst; Veranstaltungen, die gemeinnützigen, mildtätigen, erzieherischen oder politischen Zwecken dienen, soweit eine Beeinträchtigung der Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 und 2 nicht zu erwarten ist; die Darbietung von Hintergrundmusik, sonstige musikalische Veranstaltungen etc. im Umfang der Betriebsform eines Gastgewerbebetriebes; Sportveranstaltungen lokalen Charakters, bei denen eine Beeinträchtigung der Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 und 2 nicht zu erwarten ist; Veranstaltungen im Rahmen des ortsüblichen Brauchtums udgl.

Die Anmeldung hat alle zur Beurteilung der Veranstaltung erforderlichen Angaben bzw. Unterlagen zu enthalten. Die Behörde kann die Veranstaltung beschränken, von Auflagen oder Bedingungen abhängig machen oder den Nachweis einer Haftpflichtversicherung udgl. verlangen. Die Behörde hat die Veranstaltung zu untersagen, wenn die Anmeldung nicht rechtzeitig eingelangt ist, ... eine der gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegt oder sie trotz eines Verbotes oder entgegen einer zeitlichen Beschränkung durchgeführt werden soll.

Merkblatt für Veranstaltungen

 (Auszug aus dem Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 - TVG, LGBl. Nr. 86/2003 und dem Tiroler Jungendschutzgesetz 1994, LGBl. Nr. 4 i.d.dz.g.F.)

Betriebsvorschriften nach dem Veranstaltungsgesetz

Der Veranstalter hat während der Veranstaltung im Bereich der Betriebsanlage anwesend zu sein oder für die Anwesenheit einer eigenberechtigten, körperlich und geistig geeigneten, verlässlichen und mit dem Betrieb vertrauten Aufsichtsperson zu sorgen. Diese ist für die Einhaltung der dem Veranstalter obliegenden Verpflichtungen verantwortlich.

Der Veranstalter darf in Gebäuden oder in Teilen davon nur solche Veranstaltungen zulassen, die vom baurechtlichen Verwendungszweck bzw. von der gewerberechtlichen Betriebsform umfasst sind. Er hat weiters die Gemeinde und, sofern diese nicht Überwachungsbehörde ist, auch die Überwachungsbehörde nach § 25 unverzüglich von Veranstaltungen in Kenntnis zu setzen, bei denen eine Beeinträchtigung der Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 und 2 erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Veranstalter hat die Veranstaltung sofort zu unterbrechen, abzubrechen oder abzusagen sowie alle sonst erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn er erkennt, dass die Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 und 2 erheblich beeinträchtigt werden.

Der Veranstalter darf Personen, die ein gesetzlich oder behördlich festgesetztes Mindestalter nicht erreicht haben, den Zutritt zur Veranstaltung nicht gestatten, soweit im § 21 Abs. 6 lit. b nichts anderes bestimmt ist.

Als Filmvorführer dürfen nur eigenberechtigte, körperlich und geistig geeignete Personen beschäftigt werden, die mit der Handhabung der Vorführeinrichtungen, der Schaltanlagen und der Sicherheitsvorrichtungen vertraut sind.

Unbeschadet des § 18 Abs. 2 hat der Veranstalter für einen ausreichenden Ordnungs-, Feuerschutz- und Rettungsdienst zu sorgen, wenn bei einer Veranstaltung eine Beeinträchtigung der Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 und 2 erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden kann.

Soweit die Betriebsanlage hiefür nicht geeignet ist, ist bei Veranstaltungen in Gebäuden das Rauchen und die Verwendung offenen Feuers (z. B. das Schwenken brennender Feuerzeuge bei Konzerten) oder sonstiger rauchender, glimmender oder pyrotechnischer Gegenstände im Zuschauerraum verboten. Die entsprechenden Verbote sind vom Veranstalter in auffälliger Weise, nach Möglichkeit auch über Lautsprechereinrichtungen, auf Bildschirmwänden und dergleichen, bekannt bzw. ersichtlich zu machen.

Die Besucher einer Veranstaltung sind verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder die Sicherheit von Sachen nicht gefährdet wird.

Überwachung der Veranstaltung

Der Veranstalter hat den behördlichen Überwachungsorga​nen den Zutritt zu allen Teilen der Betriebsanlage zu ermögli​chen und für Veranstaltungen in Räumen mit Sitzreihen die erforderliche Zahl von geeigneten Dienstplätzen unentgeltlich zur Verfügung zu haften. Die Organe der öffentlichen Sicherheit sind befugt, eine Ver​anstaltung ohne weiteres Verfahren einzustellen, wenn es zur Abwendung drohender Gefahren für die Sicherheit von Men​schen und Eigentum notwendig ist.

Jugendschutzgesetz 1994

§ 11 - Begriffsbestimmungen

(1) Kinder sind Personen, die das 14. Lebens​jahr noch nicht vollendet haben.

(2)
 Jugendliche sind Personen zwischen dem voll​endeten 14. und dem vollendeten 18. Lebensjahr.

(3) Aufsichtspersonen sind

a)
die Eltern(teile) und jene Personen, die nach bürgerlichem Recht erziehungsberechtigt sind;

b)
Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr,

1.
die im Einvernehmen mit Personen nach lit. a die Erziehung beruflich, vertraglich oder sonst nicht bloß vorübergehend ausüben oder

2.
denen die Aufsicht über Kinder oder Ju​gendliche von Personen nach lit. a oder Z. 1 nur vorübergehend anvertraut worden ist oder

3.
die im Rahmen einer Jugendorganisation mit der Führung von Kindern oder Jugendlichen betraut sind.

§ 12 - Allgemeine Pflichten

(1)
 Aufsichtspersonen haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des ihnen Zumutbaren dafür zu sorgen, dass die für Kinder und Jugendliche gel​tenden Bestimmungen dieses Gesetzes und der Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes einge​halten werden.

(2) Unternehmer, Veranstalter und deren Be​auftragte haben auf die für ihre Tätigkeit anwend​baren Bestimmungen dieses Gesetzes und der Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes in jenen Räumen und auf jenen Grundstücken, in denen bzw. auf denen sie ihre Tätigkeit ausüben, gut sichtbar hinzuweisen. Dies gilt nicht, soweit be​reits auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften eine gleichartige Verpflichtung besteht. Sie haben weiters im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des ihnen Zumutbaren auch durch sonstige geeignete Maßnahmen, insbesondere durch mündliche Auf​klärung, Feststellung des Alters von Kindern oder Jugendlichen, Verweigerung des Zutrittes oder Verweisung aus Räumen oder von Grundstücken, für die Einhaltung dieses Gesetzes und der Ver​ordnungen auf Grund dieses Gesetzes zu sorgen.

§ 13 - Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten

An allgemein zugänglichen Orten dürfen sich Kinder in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr und Jugendliche in der Zeit zwischen 24 Uhr und 5 Uhr ohne Begleitung einer Aufsichtsperson oder ohne wichtigen Grund nicht aufhalten.

§ 14 - Besuch öffentlicher Veranstaltungen

(1)
Soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, haben Kinder und Jugendliche öffentliche Ver​anstaltungen spätestens zu folgenden Zeitpunk​ten zu verlassen:

a)
Kinder um 22 Uhr;

b)
Kinder in Begleitung einer Aufsichtsperson um 24 Uhr;

c)
Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebens​jahr um 24 Uhr und

d)
Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebens​jahr um 1 Uhr.

(2)
Die zeitlichen Beschränkungen nach Abs. 1 lit. c und d gelten nicht für Jugendliche in Beglei​tung einer Aufsichtsperson sowie für Jugendliche, die an Veranstaltungen von Schulen, Gebietskör​perschaften, gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften im Rahmen der Jugendbetreuung oder von Einrichtungen der außer-schulischen Jugendarbeit teilnehmen.

(3)
Die für die Überwachung einer Veranstal​tung zuständige Behörde hat die weitere Durch​führung einer Veranstaltung, in deren Verlauf ab​sehbar wird, dass die körperliche, geistige, sittli​che, charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder jugendlichen gefährdet werden kann, durch Bescheid vorübergehend einzustel​len und dem Veranstalter aufzutragen, Kinder oder Jugendliche vom weiteren Besuch oder der Teilnahme allgemein oder ab einer bestimmten Altersstufe auszuschließen. Die Ausübung unmit​telbarer Zwangsgewalt zur Einstellung der Veran​staltung und zur Entfernung von Kindern oder Jugendlichen ist zulässig.

(4)
Vor der Einstellung einer Veranstaltung nach Abs. 3 ist wenigstens ein Sachverständiger auf dem Gebiet des Jugendschutzes zu hören.

§ 15 - Besuch öffentlicher Filmvorführungen

(1)
 Der Besuch der öffentlichen Vorführung eines Filmes ist Kindern und Jugendlichen ab je​ner Altersstufe gestattet, die in einer Ankündi​gung nach § 22 des Tiroler Lichtspielgesetzes an​gegeben worden ist.

(2)
Für die zeitlichen Beschränkungen des Be​suches der öffentlichen Vorführung eines Filmes gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.

§ 16 - Aufenthalt in Betriebsanlagen, 
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben

(1) In Räumen, die dem Aufenthalt von Gästen im Rahmen eines Gastgewerbes dienen, dürfen sich Kinder aufhalten, wenn sie sich in Begleitung einer Aufsichtsperson befinden oder wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

(2)
 Ohne Begleitung einer Aufsichtsperson dürfen sich in Räumen im Sinne des Abs. 1

a) Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebens​jahr bis 24 Uhr und

b)
Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebens​jahr bis 1Uhr

aufhalten.

(3)
 Kinder und Jugendliche dürfen sich in Be​triebsanlagen, von denen wegen ihrer Art, Lage oder Betriebsweise oder wegen ihres ständigen Besucherkreises eine Gefährdung ihrer körper​lichen, geistigen, sittlichen, charakterlichen oder sozialen Entwicklung ausgehen kann (z. B. Wein- und Branntweinschenken, Nachtlokale, Sexshops und dergleichen) nicht aufhalten. Kin​der dürfen sich weiters in Betriebsanlagen, die vorwiegend dem Betrieb von Spielapparaten die​nen, nicht aufhalten.

(4) Auf Antrag des Eigentümers oder des sonst darüber Verfügungsberechtigten ist mit Bescheid festzustellen, ob es sich um eine Betriebsanlage im Sinne des Abs. 3 handelt oder nicht. Solche Fest​stellungsbescheide können auch von Amts wegen erlassen werden.

(5) Kinder und Jugendliche dürfen, soweit im Abs. 6 nichts anderes bestimmt ist, in Beherber​gungsbetrieben im Sinne des § 1 Abs. 3 des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Gesetzes BGBl. Nr. 520/1993, nur in Beglei​tung einer Aufsichtsperson nächtigen.

(6)
 Jugendliche dürfen ohne Begleitung einer Aufsichtsperson in Beherbergungsbetrieben näch​tigen, wenn die Nächtigung im Zusammenhang mit einer Schul- oder Berufsausbildung, der Ausübung eines Berufes oder einer Ferialpraxis oder mit Reisen, Wanderungen und derglei​chen steht und jeweils die Zustimmung der Eltem(teile) oder der sonstigen Erziehungsbe​rechtigten vorliegt.

§ 17 - Jugendgefährdende Medien, Gegenstände u. Dienstleistungen

(1)
 Medien (z. B. Zeitschriften, Bücher, Fotos, Videokassetten, sonstige Bild- und Tonträger, Software und dergleichen), Gegenstände (z. B. Spielsachen) und Dienstleistungen (z. B. Telefonsex), die insbesondere durch die Verherrlichung von Gewalt, durch die Diskriminierung von Men​schen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder Vermittlung sexueller Hand​lungen die körperliche, geistige, sittliche, charak​terliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen gefährden können, dürfen die​sen nicht angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Für die Erlas​sung eines Feststellungsbescheides gilt § 16 Abs. 4 sinngemäß.

(2) Wer erwerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 anbie​tet oder vorführt, hat durch geeignete Vorkehrun​gen, insbesondere durch räumliche Abgrenzun​gen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften, mündliche Hinweise und dergleichen, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche davon ausge​schlossen werden. Die Behörde hat im Einzelfall durch Bescheid jene Vorkehrungen aufzutragen, die zum Schutz von Kindern oder Jugendlichen erforderlich sind.

§ 18 -  Alkoholische Getränke und Tabak

(1)
 An Kinder und Jugendliche bis zum voll​endeten 16. Lebensjahr dürfen alkoholische Ge​tränke und Tabak für den persönlichen Gebrauch nicht weitergegeben werden.

(2) An Jugendliche ab dem vollendeten 16. Le​bensjahr dürfen gebrannte alkoholische Getränke für den persönlichen Gebrauch nicht weitergege​ben werden.

Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Tiroler Veranstaltungsgesetzes 2003 werden mit Geldstrafen bis zu € 15.000,--, Zu​widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Tiroler Jugendschutzgesetzes 1994 mit Geldstrafen bis zu € 7.260,-- bestraft.




t


